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1 Zweck

Ziel dieser Verfahrensanweisung ist die Regelung von Gefahrgutbeförderung Straße für das Bad N.N. und die Umsetzung in Form von Arbeitsanweisungen (gemäß Anlage).

2 Anwendungsbereich

Diese Verfahrensanweisung gilt für das Bad N.N..

3 Begriffe

Begriff
Definition / Erläuterung




4 Zuständigkeiten

Aufgabenträger (Wer)
Aufgabe (Wofür)
Form

(E/D/M/I)

N.N.
Freigabe Arbeitsanweisung


Beauftragte Personen
Erstellung der Arbeitsanweisung

Klassifizierung als Abfallerzeuger

Begleitpapiere

Gefahrgutbeförderung

Kennzeichnung der Verpackung



Prüfung auf Gefahrgut



Erstellung Arbeitsanweisung



Erstellung Beförderungspapier (Absender)



Durchführung der Gefahrgutbeförderung



stichprobenartige Kontrolle der Gefahrgutbeförderung



Erstellung und Aufbewahrung der Aufzeichnungen (z.B. Gefahrgutladeliste)



Gefahrgutjahresdaten an den Gefahrgutbeauftragten


(Legende: E = Entscheidung / D = Durchführung / M = Mitwirkung / I = Informationssender oder –empfänger)

5 Ablaufbeschreibung

5.1 Allgemeines

Die Pflichten bei der Gefahrgutbeförderung für die Beauftragte Personen ergeben sich aus der GGVS.

Zusätzlich ist von der Beauftragten Person eine Arbeitsanweisung zu erstellen, die abteilungsinterne Zuständigkeiten für die Durchführung der Gefahrguttransporte festlegt.

Grundsätzlich gilt, daß bei Gefahrgutbeförderungen, die durch Name Badbetreiber durchgeführt werden, der Beförderer auch gleichzeitig Absender ist, da kein Beförderungsvertrag abgeschlossen wird.

Insbesondere bei Schnittstellen im Ablauf von Gefahrgutbeförderungen sind die einzelnen Pflichten und den daraus resultierenden Aufgaben mit den beteiligten Abteilungen zu klären.

Je nach Fall wechseln die Verlader- bzw. Empfängerfunktionen.

Bei der Abholung von Lagermaterialien übernimmt die abholende Abteilung die Funktion des Absenders, Beförderers und Empfängers.

Die Lagerwirtschaft übernimmt hierbei die Funktion des Verladers und hält die erforderlichen Gefahrzettel vor.

Die Beförderung der Lagermaterialien erfolgt nach Randnummer 10011 ADR.

5.2 Gefahrgutklassifizierung

Alle zu transportierenden Güter (Materialeingänge, Abfälle, Gasflaschen, etc.) müssen zunächst durch die Beauftragte Person überprüft werden, ob sie Gefahrgüter sind oder nicht.

Die Angaben für Handelsgüter ergeben sich aus den Sicherheitsdatenblättern.

Für alle zu transportierenden Gefahrgüter in den jeweiligen Abteilungen ist eine Gefahrgutliste zu erstellen, in der bereits die wesentlichen Angaben (z.B. Klassifizierung) vermerkt sind.

Die Gefahrgutliste dient bei der Gefahrgutbeförderung als Gefahrgutladeliste und wird im Fahrzeug mitgeführt (sofern keine Beförderungspapier mitgeführt wird).

5.3 Daten für den Gefahrgutjahresbericht
Die Beauftragten Personen schicken dem Gefahrgutbeauftragten die Gefahrgutjahresdaten.

5.4 Beauftragung von Subunternehmen

Bei der Auswahl und Einsatz von Subunternehmen oder sonstigen Dritten sind die gefahrgutrechtlichen Anforderungen (Fahrzeug, Begleitpapiere, Ladungssicherung usw.) zu berücksichtigen. 

Unternehmen, welche grob fahrlässig mehrfach diese Bestimmungen missachten, sollten nicht mehr beauftragt werden.

5.5 Entsorgung von Abfällen

Zu gefahrgutrechtlichen Regelungen bei der Entsorgung von Abfällen gilt zusätzlich die Verfahrensanweisung 3.8.3 „Abfall/ Entsorgung“.

Werden Abfälle, die Gefahrgüter sind (z.B. Altöl) zur Abfallsammelstelle über öffentliche Straßen befördert, so müssen die gefahrgutrechtlichen Bestimmungen (Begleitpapiere, Fahrzeugausrüstung, Schutzausrüstung) eingehalten werden.

5.6 Verhalten bei Störungen

Die Benachrichtigung des Gefahrgutbeauftragten bei Störungen ist in der Verfahrensanweisung des XX-Handbuches geregelt.

Darüber hinaus hat bei einem Verkehrsunfall eine Benachrichtigung an

Name oder Funktion
laut XXanweisung XXXX zu erfolgen.

6 Dokumentation

Unterlage
aufbewahrende Organisationseinheit
Aufbewahrungsdauer













7 Mitgeltende Unterlagen

Dok.-Nr.
Ausgabedatum
Titel

ADR Anlage A
1998-10-12
Anlage A des Europäischen Übereinkommens vom 30. September 1957 über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR); Vorschriften über die gefährlichen Stoffe und Gegenstände

ADRÄndV 15
2001-06-15
15. Verordnung zur Änderung der Anlagen A und B zum ADR-Übereinkommen (15. ADR-Änderungsverordnung – 15. ADRÄndV)

GbV
1998-03-26
Gefahrgutbeauftragtenverordnung

GbVÄndV 2
1999-12-21
Zweite Verordnung zur Änderung der Gefahrgutbeauftragtenverordnung

GefahrgutG
1998-09-29
Gefahrgutbeförderungsgesetz

GGVS
1998-12-22
Gefahrgutverordnung Straße

GGVS Anlage A
1995-07-18
Vorschriften über die gefährlichen Stoffe und Gegenstände

GGVS Anlage B
1995-07-18
Vorschriften für die Beförderungsmittel und die Beförderung

ZH 1/123 * BGI 744
1998-08-00
Gefahtgutbeförderung im PkW

ZH 1/555 * BGI 671
1999-01-00
Beförderung gefährlicher Güter

8 Verteiler

Die nachfolgend genannten Stellen erhalten jeweils die aktuelle Ausgabe dieser Verfahrensanweisung:

Empfänger
Empfänger
Empfänger

Amt
oder Name Stelle/Person
oder Abteilung





9 Änderungsdienst

Diese Verfahrensanweisung unterliegt einem Änderungsdienst.

Für den Änderungsdienst ist zuständig Herr / Frau N.N.
Korrekturen aus Anlass einer Aktualisierung oder Fehlerbeseitigung sind über den Änderungsdienst zu veranlassen.

10 Anlage

Zu dieser Verfahrensanweisung gelten die folgend aufgeführten Anlage mit:

Anlage-Nr.
Ausgabedatum
Titel der Anlage

1
tt.mm.2001
Arbeitsanweisung

2
tt.mm.2001
Gefahrzettel

3
tt.mm.2001
Checkliste nach RN 2009 c ADR

4
tt.mm.2001
Formular Gefahrgutbeförderung nach Rn 2009 c ADR in Verbindung mit Rn 10011 ADR

5
tt.mm.2001
Beförderungspapier

11 Inkraftsetzung / Geltungsfrist / -dauer

Diese Verfahrensanweisung tritt in Kraft zum / gilt ab dem tt.mm.2001.
Sie gilt bis zum tt.mm.2001.

Diese Verfahrensanweisung gilt bis zur nächsten Überprüfung.

Sie ist mindestens einmal jährlich vom Inkraftsetzer auf Gültigkeit und Aktualität zu prüfen.
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